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1 Gesetzliche Grundlagen und Grundsätze zur Förderu ng der Kinder- 
und Jugendarbeit im Landkreis Havelland 

 
Gemäß dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder- 
und Jugendhilfe – vom 26. Juni 1997 (AG KJHG) im Abschnitt VIII, § 26 ist der örtliche Träger 
der Jugendhilfe verpflichtet, jährlich einen Jugendförderplan vorzulegen. Der Jugendförderplan 
ist Teilplan der Jugendhilfeplanung gem. § 80 SGB VIII. Er ist jährlich durch das Jugendamt 
unter Beteiligung der freien Träger der Jugendhilfe zu erstellen und vom Jugendhilfeausschuss 
sowie dem Kreistag mit Haushaltssatzung zu beschließen.  
 
Im Jugendförderplan sind maßgebende qualitative und quantitative Rahmenbedingungen für die 
Leistungsbereiche der Offenen Kinder- und Jugendarbeit gem. §§ 11 bis 14 SGB VIII zu 
beschreiben sowie für den Planungszeitraum notwendige Maßnahmen vorzuschlagen. 
 
Die Leistungen nach §§ 11 bis 14 SGB VIII  (vgl. Anlage 1) umfassen: 

- § 11 SGB VIII- Jugendarbeit, 
- § 12 SGB VIII- Förderung der Jugendverbände, 
- § 13 SGB VIII- Jugendsozialarbeit sowie 
- § 14 SGB VIII- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 

 
Im Jugendförderplan sind der Bedarf für die o.g. Leistungsbereiche und die dafür vorgesehenen 
Aufwendungen des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe auszuweisen. Die Angaben 
müssen sich auf das laufende und das folgende Haushaltsjahr beziehen und die Planung für 
zwei weitere Haushaltsjahre umfassen. Außerdem sollen die Aufwendungen der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der öffentlichen Jugendhilfe 
sind, dargestellt werden. 
 
Die Kinder- und Jugendarbeit im Landkreis Havelland orientiert sich an folgenden Grundsätzen: 
 
(1) Primärer Auftrag der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher und freier Träger ist es, innerhalb des 

Landkreises Havelland für und mit jungen Menschen deren Lebensperspektiven zu entwickeln 
bzw. zu gestalten.  

 
(2)  Unter Beachtung des Grundsatzes „Hilfe zur Selbsthilfe“ will Kinder- und Jugendarbeit: 

·  Belange der Kinder- , Jugend- und Familienhilfe angemessen in die Kreis- und Kommunalpolitik 
einbringen, 

·  Werte hinsichtlich Toleranz, Akzeptanz, gewaltfreien, sozial verträglichen Handelns vermitteln, 
·  die Persönlichkeitsbildung von Jungen und Mädchen stärken, 
·  zur aktiven Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens ermutigen, 
·  den Abbau von Jugendarbeitslosigkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten fördern, 
·  Fähigkeit zur Selbstorganisation und Mitverantwortung vermitteln, 
·  Räume für Sport und eine sinnerfüllte Freizeitgestaltung sichern und schaffen,  
·  kulturelle sowie interkulturelle und politische Bildung vermitteln und fördern, 
·  Suchtverhalten und Abhängigkeit entgegenwirken, 
·  Ehrenamt aktivieren, fördern und stärken, 
·  Trägerkooperation und Trägervielfalt anregen. 

 
(3) Kinder- und Jugendarbeit muss sozialraumorientiert tätig werden und die Ressourcen  des 

sozialen Umfeldes, wie Schule, Kindertagesstätten, soziale Institutionen und (Sport-)Vereine 
sowie bürgerschaftliches Engagement erschließen und für die inhaltlichen Ziele der Kinder- und 
Jugendarbeit nutzbar machen.  

 
(4) Maßnahmen, Formen und Methodik der Kinder- und Jugendarbeit sind regelmäßig auf ihre 

Wirksamkeit und Nachhaltigkeit zu überprüfen bzw. ob sie gesetzte Ziele mit wirtschaftlichem 
Mitteleinsatz und bei Gewährleistung fachlicher Qualität nachweisbar erreichen helfen. 

 
(5)  Schwerpunkte und Organisation der Kinder- und Jugendarbeit müssen sich den 

Herausforderungen anpassen, die durch den demographischen Veränderungsprozess auch im 
Landkreis Havelland eintreten. 
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Jahr 2003  10 067  7 094  36 829  7 116  6 503  4 994  16 774  5 067  10 295  27 558  5 455  8 131  7 445

Jahr 2004  10 343  7 439  37 493  7 055  6 487  4 977  16 555  5 030  10 078  27 230  5 446  8 377  7 534

Jahr 2005  10 457  7 786  38 376 6995  6 541  4 938  16 649 4973  9 850  26 973 5395  8 487  7 599

Jahr 2020  11 216  10 336  45 467  6 208  5 877  4 558  17 016  4 542  7 861  24 181  4 892  9 791  8 158

Brieselang
Dallgow-
Döberitz

Falkensee Friesack Ketzin Milower Land Nauen Nennhausen Premnitz Rathenow Rhinow
Schönwalde-

Glien
Wustermark

2  Langfristige Bevölkerungsveränderungen im Landkr eis Havelland unter 
    besonderer Berücksichtigung junger Menschen  
 
Insgesamt  hat sich die Einwohnerzahl im Landkreis Havelland seit dem Jahr 2003 von 153.328 
Personen um 1691 Einwohner auf 155.019 Personen im Jahre 2005 erhöht.  
Damit ist der Landkreis Havelland einer der wenigen Landkreise im Bundesland Brandenburg, 
der in den letzten Jahren einen Bevölkerungszuwachs verzeichnen konnte und diesen Trend 
auch in den nächsten Jahren fortsetzen wird. 
So wird für den Landkreis Havelland bis zum Jahre 2020 ein Bevölkerungsanstieg um 3,3% auf 
160.101 Personen erwartet (Basisjahr 2005). 
 
Die Bevölkerungsentwicklung verläuft jedoch bereits seit den letzten Jahren sehr differenziert. 
Während die Berlinnahen Regionen im Osten des Landkreises an Bevölkerung dazu gewinnen, 
verliert der in vieler Hinsicht strukturschwache westliche Raum an Einwohnern. 
 
So verzeichnete beispielsweise die Stadt Falkensee einen Bevölkerungszuwachs in den Jahren 
2003 bis 2005 von 36.829 Personen auf 38.376 Personen. Bis zum Jahr 2020 werden für diese 
Region knapp 45.467 Einwohner vorausgesagt.  
 
Auch die Gemeinden Dallgow- Döberitz, Brieselang, Wustermark und Schönwald-Glien konnten 
in der Zeitspanne 2003 bis 2005 einen konstanten Bevölkerungszuwachs verzeichnen und 
werden diesen auch in den nächsten Jahren fortsetzen. 
 

Bevölkerungsentwicklung insgesamt in Städten, Ämter n und Gemeinden  
im Landkreis Havelland bis 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft- eigene Darstellung- Datenbasis 31.12.2005 
 
Wie aus der oben stehenden Graphik hervorgeht, wird hingegen der ländlich geprägte Westen 
des Landkreises viele Einwohner verlieren bzw. in einigen Gemeinden eine konstante 
Bevölkerungszahl verzeichnen.  
So wird z.B. der Stadt Rathenow sowie den Gemeinden Friesack und Premnitz eine 
prozentuale Verringerung der Bevölkerung bis zum Jahre 2020 im Umfang von ca. 10,4% bis 
20% vorausgesagt (Vergleichjahr 2005). 
 
Aus den nachstehenden Schaubildern ist diese Entwicklung deutlich zu entnehmen. Bis zum 
Jahr 2004 nahm die Bevölkerung in Teilregionen des Westhavellandes weiterhin zu. Bis zum 
Jahr 2020 weisen alle Regionen des westlichen Havellandes sinkende Bevölkerungszahlen auf, 
während in den berlinnahen Regionen die Bevölkerung weiterhin anwächst.
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Bevölkerungsentwicklung insgesamt in Städten, Ämter n und Gemeinden 
im Landkreis Havelland von 1994 bis 2004 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft 
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Bevölkerungsprognose insgesamt für Städte, Ämter un d Gemeinden 
im Landkreis Havelland bis 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft
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 12 000

Jahr 2005  3 074  2 165  10 188  1 828  1 516  1 207  4 228  1 274  2 022  6 095  1 337  2 123  2 958

Jahr 2015  2 668  2 478  10 627  1 175  1 106   842  3 345   928  1 155  4 480   928  2 082  1 905

Jahr 2020  2 518  2 545  11 007 1122  1 130   833  3 531 872  1 145  4 613 877  2 127  1 937

Brieselang Dallgow-Döberitz Falkensee Friesack Ketzin Milower Land Nauen Nennhausen Premnitz Rathenow Rhinow
Schönwalde-

Glien
Wustermark

Bevölkerungsanteile der Kinder und 
Jugendlichen im Landkreis Havelland 31.12.2005 

nach Altersgruppen
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Entwicklung der Altersstruktur der 0 bis unter 25jä hrigen 

im Landkreis Havelland 2005-2020  
 
Für den Bevölkerungsanteil der 0 bis unter 25 Jährigen im Landkreis Havelland zeichnet sich 
ein ähnliches differenziertes Bild in Bezug auf das Ost- und Westhavelland ab.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft- eigene Darstellung- Datenbasis 31.12.2005 
 
 
Während die Gemeinde Dallgow- Döberitz im Jahr 2020 gegenüber 2005 einen Zuwachs von 
ca. 400 Kindern und Jugendlichen zwischen 0 und 24 Jahren verzeichnen kann (Stadt 
Falkensee Zuwachs von ca. 1000 Kindern und Jugendlichen), schrumpft der Anteil der Kinder 
und Jugendlichen im gleichen Zeitraum u.a. in der Stadt Rathenow um knapp 1.500 und in den 
Amtsbezirken Nennhausen um 400 bzw. in Rhinow um 460. 
 
Einhergehend mit dieser Entwicklung verringert sich auch der Anteil der Kinder und 
Jugendlichen an der Gesamtbevölkerung des Landkreises Havelland, da sich durch die 
wachsende Lebenserwartung die Altersstruktur ständig zugunsten der älteren und alten 
Menschen verschiebt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft, eigene Darstellung 
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Bevölkerungsanteile der Kinder und 
Jugendlichen im Landkreis Havelland im Jahr 

2020 nach Altersgruppen

4% 3% 5%3%
6%

79%

0-<6

6-<10

10-<15

15-<20

20-<25

25 und älter

 
 

 
Waren im Jahr 2005 noch 26% der Gesamtbevölkerung Kinder und Jugendliche zwischen  
0 bis unter 25 Jahren, so wird der Anteil im Jahr 2020 nur noch 21% betragen. Damit ist der 
Landkreis Havelland ein Abbild dessen, was sich im gesamten Bundesland Brandenburg 
vollzieht.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
      Quelle: Amt für Kreisentwicklung und Wirtschaft, eigene Darstellung 
 

Zeitgleich stellt sich eine Verschiebung des Bevölkerungsverhältnisses zwischen engerem und 
äußerem Verflechtungsraum ein. 1994 lebten von 100 Bewohnern 70 Bewohner im äußeren 
und 30 Bewohner im engeren Verflechtungsraum. Im Jahre 2020 wird im äußeren 
Verflechtungsraum mit etwa zwei Drittel der Fläche etwa die Hälfte der Bevölkerung leben, die 
andere Hälfte der Bevölkerung wird ihren Wohnsitz im verdichteten engeren Verflechtungsraum 
in der Nähe zu Berlin haben:  
 
 
                 Bevölkerungsanteile im engeren und  äußeren Verflechtungsraum 
 

Jahr engerer Verflechtungsraum äußerer Verflechtungsraum 

1994 30% 70% 

2020 43% 57% 

 
              Quelle: Statistisches Landesamt Berlin-Brandenburg 
 
Dies spiegelt sich wieder in der gegenläufigen Bevölkerungsentwicklung von westlichem und 
östlichem Havelland. 
 
Vor diesem Hintergrund kommen auf die Jugendhilfe deutlich strukturelle Veränderungen zu.  
Es wird zukünftig zu klären sein, wie vor allem im ländlichen Raum Kinder- und Jugendarbeit 
weiterhin gewährleistet werden kann. Dies erfordert veränderte Angebotsstrukturen und 
Angebotsformen bis hin zu veränderten Organisationsweisen. Es müssen dessen ungeachtet 
tragfähige Netzwerke mit örtlich vorhandenen Freizeitangeboten aufgebaut werden, um eine 
ortsnahe Gestaltung der Jugendarbeit auch zukünftig zu gewährleisten. 
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3   Ziele und Schwerpunkte der Kinder- und Jugendar beit 2007/ 2008 
 
3.1 Zielstellungen 

 
·  Die Jugendhilfeplanung einschließlich des Jugendför derplans wird auf einen 

sozialraumorientierten Planansatz umgestellt. Bis z ur Haushaltssatzung 2008 wird 
im ersten Schritt ein detaillierter Jugendförderpla n für den Sozialraum Falkensee 
vorgelegt. 

 
·  Angebote der örtlich vorhandenen Vereine, z.B. Spor t, Feuerwehren, 

Bürgervereine sollen mit Angeboten der offenen Kind er- und Jugendarbeit 
verknüpft werden. 

 
·  Die Daten zur Entwicklung der Zahl der Kinder und J ugendlichen in den 

Teilregionen des Havellandes werden jährlich aktual isiert und bereitgestellt. 
 

·  Die personelle Grundausstattung für Kinder- und Jug endarbeit (Stellen gemäß der 
Personalkostenrichtlinie des Landes Brandenburg- PK R)soll im Jahr 2008 in 
Zusammenarbeit zwischen Landkreis, Gemeinden/Städte n/Ämtern und Trägern 
der freien Jugendhilfe verlässlich abgesichert werd en.  

 
·  Die Qualität, die Zielgruppengenauigkeit sowie die Bedarfsgerechtigkeit von 

jugendhilfespezifischen Angeboten in den Bereichen §§ 11-14 SGB VIII soll 
mithilfe von vereinbarten Kriterien festgestellt un d bewertet werden können. 

 
·  Derzeit laufende berufsorientierende Maßnahmen zur verbesserten Integration 

Jugendlicher in Ausbildung sollen unter Berücksicht igung der erzielten 
Ergebnisse fortgeführt und weiterentwickelt werden.  Dazu gehören die 
Verzahnung von Maßnahmen der Jugendhilfe und Schule  sowie auch die 
Kooperation zwischen Schule und Wirtschaft. 

 
 
 
3.2 Handlungsschwerpunkte zur Zielerreichung 
 
3.2.1 Die sozialraumorientierte Jugendhilfeplanung 
 
Im Ergebnis der vorgestellten Entwicklung und Herausforderungen wird derzeit im Jugendamt 
die Jugendhilfeplanung auf eine sozialraumorientierte und insoweit differenziertere 
Jugendhilfeplanung umgestellt. 
 
Auch der Jugendförderplan soll sich zukünftig auf festgelegte Sozialräume beziehen. Zu diesem 
Zweck wurde das Kreisgebiet auf der Grundlage der Verwaltungsstrukturen in 13 Sozialräume/ 
Planungsräume1 gegliedert: Planungsräume sind im Einzelnen: 
 
 

                                                 
1 Durch die Sozialraumzuschnitte, die sich vorwiegend an den Verwaltungsstrukturen und der offiziellen 
Gebietsgliederung des Landkreises orientieren, kann man nicht in jedem Fall von einem unmittelbaren 
Lebensweltbezug der jungen Menschen und ihrer Familien sprechen. Somit werden die Sozialräume auch als 
Planungsräume  bezeichnet. 
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Planungsräume des Landkreises Havelland  

·  Stadt Rathenow  

·  Stadt Nauen  

·  Stadt Falkensee  

·  Stadt Ketzin  

·  Stadt Premnitz  

·  Brieselang  

·  Dallgow-Döberitz  

·  Wustermark  

·  Schönwalde-Glien  

·  Milower Land 

·  Amt Friesack 

·  Amt Nennhausen 

·  Amt Rhinow 

 

Quelle: Kataster- und Vermessungsamt 
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Auf Grundlage dieser Einteilung kann nun untersucht werden, ob in den jeweiligen 
Planungsräumen „…die zur Erfüllung der Aufgaben nach dem SGB VIII erforderlichen und 
geeigneten Einrichtungen, Dienste und Veranstaltungen …entsprechend rechtzeitig und 
ausreichend zur Verfügung stehen“ ( § 79 Abs. 2 SGB VIII).  
 
In diesem Zusammenhang ist unter Einbeziehung der Gemeinden/Städte/Ämter, der 
anerkannten Träger der freien Jugendhilfe sowie der Kinder und Jugendlichen  
gemäß § 80 SGB VIII  
 

·  der Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 
·  der Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen 

Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu 
ermitteln sowie 

·  die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu 
planen. 

 
Dabei sollen Einrichtungen und Dienste gemäß § 80 SGB VIII unter anderem so geplant 
werden, dass insbesondere 
 

·  Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 
·  ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von 

Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 
·  junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders 

gefördert werden. 
 
Mithilfe einer Sozialraumanalyse ist es möglich, Lebensräume von Kindern und Jugendlichen 
möglichst realitätsgetreu und kleinräumig abzubilden. Eine kleinräumige Betrachtung und 
Planung kann zudem das Anliegen besser unterstützen, Kindern und Jugendlichen möglichst 
wohnortnah Angebote zu unterbreiten. Das entspricht auch Interessenlagen der Jugendlichen, 
Angebote unter Berücksichtigung ihrer sozialen Gruppenbindungen und an bestimmten 
Freizeitorten nutzen zu können. 
 
Im Einzelnen soll eine sozialräumliche Planung  
 

·  stadt- bzw. landkreisspezifische kleinräumige Strukturen, Probleme und 
Entwicklungsvorhaben darstellen,  

·  geeignete Sozialraumzuschnitte (Größenordnung vs. Lebensweltbezug; offizielle 
Gebietsgliederungen vs. faktische Lebenswelten) identifizieren, 

·  Ungleichheit und Unterversorgungslagen im Querschnitt und Zeitverlauf darstellen,  
·  besondere Bedarfsgruppen und nach Prioritäten gewichtete regionale Handlungsgebiete 

ermitteln, wonach Mittel zur Unterstützung der Kinder- und Jugendarbeit eingesetzt 
werden sollen,  

·  Ressourcen und Potentiale nachbarschaftlicher Hilfen, sozialer Netzwerke und 
bürgerschaftliches Engagement in den Quartieren aufzeigen bzw. erschließen und  

·  eine Informations- bzw. Bewertungsgrundlage (u.a. Erstellung von Jugend-Sozialatlas) 
schaffen, die transparente, lokale Aushandlungs- und Entscheidungsprozesse 
unterstützt.  

 
Mithilfe regionaldifferenzierter Jugendhilfepläne wird es zukünftig möglich sein, aus dem 
kleinräumig ermittelten Bedarf entsprechende Empfehlungen und Maßnahmen bzw. Angebote 
abzuleiten und konkrete Handlungsschwerpunkte in der Kinder- und Jugendarbeit 
vorzuschlagen. 
 
An dieser Stelle sei auf die derzeit vorhandenen Angebote wie Jugendräume/Jugendclubs im 
Landkreis Havelland hingewiesen, welche in der Anlage 2 aufgelistet sind. 
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3.2.2 Jugendarbeit im ländlichen Raum 
 
Für die Planung im Bereich der Jugendarbeit und zur Entwicklung eines Jugendförderplanes 
sind im Landkreis Havelland die speziellen Strukturen und die Lebensbedingungen des 
ländlichen bzw. kleinstädtischen und des städtischen Raumes maßgebend.  
 
Ausbildung, Arbeit und Freizeit sind von einer hohen Mobilität geprägt. Die Konzentration der 
weiterführenden Schulen und relativ weite Wege zu den Ausbildungs- und Arbeitsstätten 
verlangen auch den Jugendlichen und jungen Erwachsenen des Zuständigkeitsgebietes eine 
hohe Mobilitätsbereitschaft ab.  
 
Bereits im Grundschulalter, spätestens beim Übergang zu den weiterführenden Schulen, sind 
die Kinder auf Schülertransporte (Schulbusse) angewiesen. Durch den ortsübergreifenden 
Schulbesuch verändern sich die sozialen Kontakte, lange Fahrtwege führen zu einer 
Verlagerung des Freizeitbereiches vom Wohnort hin zur Schule, die Lebenswelt der einzelnen 
Jugendlichen verändert sich. Die Begrenztheit des ländlichen Freizeit-, Ausbildungs-, 
Arbeitsangebotes schafft besondere Orientierungsprobleme für die Jugendlichen.  
 
Für die Verwirklichung ihrer Lebensentwürfe müssen sie mehr denn je überdurchschnittliche 
Bildungskompetenzen erwerben und ein hohes Maß an Flexibilität bei der Entscheidung für 
Ausbildungs- und Berufssparte und für ihren Lern- und Lebensort entwickeln. Infolgedessen 
sind Zu- und Abwanderungen in den Bevölkerungsstatistiken der vergangenen Jahre, im 
Vergleich zu der Situation der neunziger Jahre, verstärkt festzustellen.  
 
Wenn auch die vielfältigen Bemühungen um wirtschaftliche Entwicklung zur Ansiedlung neuer 
Beschäftigungs- und Ausbildungsbetriebe in den Städten und Gemeinden geführt hat, so 
besteht doch aufgrund der allgemein schwierigen konjunkturellen Lage weiterhin für junge 
Menschen vielfach Unsicherheit in Bezug auf ihre berufliche Zukunft und Orientierung. 
 
Insbesondere in den westlichen Regionen des Landkreises wachsen in den ländlichen Gebieten 
Jugendliche mit der Erfahrung auf, dass sie in ihrem unmittelbaren Lebensumfeld keinen 
Arbeitsplatz finden können. Zugleich erleben sie Arbeitslosigkeit verbreitet in der eigenen 
Familie und in ihrem Bekannten- und Freundeskreis. Jugendarbeit hat an dieser Stelle den 
Auftrag, junge Menschen zu befähigen, selbstständig ihr Leben zu organisieren, Freizeit 
sinnvoll zu gestalten, zusammen mit Freunden und Nachbarn sich auf eine Berufstätigkeit 
vorzubereiten, die in ihrem späteren Leben deutlich entfernt vom derzeitigen Lebensort 
stattfindet. 
 
Insoweit haben Angebote einer lebensweltorientierten Jugendarbeit eine besondere Bedeutung. 
Ihr Ziel muss sein, Jugendliche bei der Bewältigung ihrer Alltagsprobleme und bei der 
Entwicklung tragfähiger Lebensperspektiven zu unterstützen. Das setzt ein Mindestmaß an 
Infrastruktur und jugendspezifischem Angebot vor Ort voraus.  
 
Die demografische Entwicklung wirft aber die Frage auf, in welchen Gebieten Jugendclubs oder 
Jugendräume noch vorgehalten werden können. In einigen dieser Einrichtungen ist ein 
kontinuierlicher Betrieb allein mit ehrenamtlichen Kräften nicht sicher zu stellen. Deswegen wird 
es zukünftig u.a. auch notwendig sein, die jugendhilfespezifischen Angebote und Ressourcen 
mit Angeboten und Infrastruktur von lokalen Vereinen wie Sportvereinen, freiwilligen 
Feuerwehren sowie anderen Bürgervereinen und Bürgertreffpunkten zu verknüpfen bzw. im 
Zusammenwirken mit örtlichen Vereinen jugendspezifische Angebote zu entwickeln. 2 
 
Bei der Vernetzung und Zusammenarbeit besteht allerdings noch ein großer Handlungsbedarf, 
da Kooperationsbereitschaft wenig ausgeprägt ist bzw. starke Differenzen bei konzeptionellen 
Ansätze bestehen. Um diesem Umstand Abhilfe zu schaffen sind für das Jahr 2007 drei 

                                                 
2 Siehe Verein zur Förderung partnerschaftlicher und freundschaftlicher Beziehungen Havelland e.V.: 
Partnerschaften und Vereine im Landkreis Havelland., 2007. 
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Regionalraumkonferenzen im Landkreis Havelland für die MitarbeiterInnen der Kinder- und 
Jugendarbeit im Aufgabenbereich der §§11- 14 SGB VIII vorgesehen mit dem Ziel, den für eine 
sozialraumorientierte Planung notwendigen Fachaustausch und Vernetzung anzuregen und zu 
fördern. 
 
3.2.3 Integration junger Menschen in Ausbildung und  Beruf 
 
Ein weiterer Handlungsschwerpunkt für die Kinder- und Jugendhilfe im Landkreis Havelland ist 
die Integration junger Menschen in Ausbildung und Beruf.  
 
Betrachtet man die allgemeine Arbeitslosigkeit im Landkreis Havelland, hat sie sich mit einem 
Durchschnittswert im Jahr 2006 von 16% rückläufig entwickelt. So waren im Havelland im 
Dezember 2006 insgesamt 1.926 Personen weniger arbeitslos als im Dezember 2005. 
 
Von der Entwicklung haben auch erwerbsfähige Jugendliche profitiert. Aus der nachstehenden 
Grafik geht hervor, dass im Dezember 2005 insgesamt 1.434 Jugendliche unter 25 Jahren ohne 
Arbeit waren, im Dezember 2006 gab es gegenüber dem Vorjahresmonat einen Rückgang um 
8 % auf 1.318 Personen. 
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           Quelle: Agentur für Arbeit, eigene Darstellung 
 
Gleichwohl kann das Niveau der Jugendarbeitslosigkeit im Landkreis Havelland keineswegs 
zufrieden stellen.  
Das gilt vor allem auch in Hinblick auf die Tatsache, dass schon mittelfristig akuter 
Fachkräftemangel in der Wirtschaft herrschen wird. Dieser resultiert zum einen aus der hohen 
Anzahl älterer Arbeitnehmer, die wegen Eintritt des Rentenalters aus Erwerbstätigkeit 
ausscheiden werden. Zum anderen melden die Unternehmen aufgrund der konjunkturellen 
Lage erheblichen Erweiterungsbedarf bei Arbeitsplätzen an.  

  
Um zu verhindern, dass die aufwärtsstrebende wirtschaftliche Entwicklung aufgrund fehlender 
Fachkräfte einen Einbruch erleidet, sind zuallererst die Schulen und die Wirtschaft aufgefordert, 
entsprechende Grundlagen in der Bildung der jungen Menschen zu schaffen und 
Ausbildungsplätze anzubieten. 
 
Aber auch die Kinder- und Jugendarbeit muss prüfen, welche Hilfestellung sie bieten kann, um 
insbesondere benachteiligten jungen Menschen im Landkreis Havelland frühzeitig an 
Berufsfelder heranzuführen bzw. auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. 
 
In diesem Zusammenhang werden seit dem Jahr 2005 im Landkreis Havelland mit 
Unterstützung des Jugendamtes jährlich Jugendkonferenzen  durchgeführt. Sie verfolgen das 
Ziel, junge Menschen frühzeitig mit Ausbildungsberufen sowie ausbildenden Unternehmen der 
Region vertraut zu machen und ihnen Möglichkeiten und Perspektiven für einen 
Ausbildungsberuf aufzuzeigen. Auch im Jahr 2007 werden Jugendkonferenzen in Friesack 
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sowie in Falkensee in Zusammenarbeit mit dem Integrations- und Leistungszentrum Havelland 
und der Arbeitsagentur durchgeführt. 
Erstmalig wurden zur Jugendkonferenz im Jahr 2006 Schüler der Jahrgangsstufen 8-10 
eingeladen, sich im Oberstufenzentrum Friesack an Ständen großer Unternehmen des 
Landkreises zu informieren sowie in Gesprächsforen mit Unternehmensvertretern in Kontakt zu 
kommen.  
 
Ausgehend von den Erfahrungen der letztjährigen Veranstaltung in Friesack bieten das 
Oberstufenzentrum sowie das Überbetriebliche Ausbildungszentrum angehenden 
Schulabsolventen der 9. und 10. Schulklassen die Möglichkeit an, in jeweils kleinen 
Übungsgruppen unter Anleitung von Ausbildern Berufe konkret zu erleben und bestimmte 
praktische Fertigkeiten zu erproben. Außerdem werden Vertreter von Wirtschaft, Schulen, 
Ausbildungsträgern und Jugendlichen in Arbeitskreisen zusammentreffen, um neue Vorhaben 
und Projekte zu definieren, die wirkungsvoll die Orientierung junger Menschen auf einen Beruf 
und den Einstieg in eine Ausbildung verbessern helfen. 
 
Im Ergebnis der Jugendkonferenz 2005 wurden an drei Standorten im Landkreis Havelland 
(Premnitz, Nauen, Friesack) Produktionsschulen  eingerichtet. Die Produktionsschulen 
verbinden Praxiswissen mit theoretischen Lernbestandteilen und knüpfen so an Fähigkeiten 
und Interessen junger Menschen direkt an. Sie setzen auf Erfolgserlebnisse und den Ausbau 
vorhandener praktischer Fähigkeiten. Zielgruppe der Produktionsschulen sind insbesondere 
junge Menschen ohne Schulabschluss und mit Verhaltens-, Lern- und Orientierungsproblemen.  
 
Insgesamt besuchen gegenwärtig rund 60 junge Menschen im Alter bis zu 20 Jahren die 
Produktionsschulen. Die Einrichtungen werden momentan bis zu maximal 3 Jahren mit EU-
Mitteln im Umfang von  rund 547.500, 00 Euro jährlich gefördert. 
 
In der Zukunft wird ein inhaltlicher Schwerpunkt darauf gerichtet sein, auf dem Gebiet der 
beruflichen Bildung junger Menschen die Zusammenarbeit zwischen Jugend und Schule 
systematisch zu vertiefen und hier konkrete abgestimmte Maßnahmen umzusetzen, die von 
ansässigen Unternehmen mitgetragen werden.  
Darüber hinaus will der Landkreis orientiert an den Zielsetzungen der lokalen Jugendarbeit und 
Jugendförderung seinen Einfluss bei der konkreten Ausgestaltung und Umsetzung der lokalen 
arbeitsmarktpolitischen Programme der Bundesagentur im Rahmen der Eingliederung nach 
dem SGB II regionalspezifisch verstärkt zur Geltung bringen. 
 
 
3.2.4 Absicherung personeller Ressourcen (PKR-Stell en) in Verbindung mit    
            Qualitätssicherung in der Jugendarbeit 
 
Weiterer Handlungsschwerpunkt ist die Sicherstellung der personellen Ressourcen für die 
Kinder- und Jugendarbeit über das Jahr 2007 hinaus sowie die Sicherstellung der 
Angebotsqualität für Leistungen nach §§ 11-14 SGB VIII. 
 
Die Förderung von Personalkosten für die sozialpädagogische Fachkräfte des Landes 
Brandenburg (PKR-Stellen) soll die Kontinuität von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit 
nach §§ 11 – 14 SGB VIII sowie deren bedarfsgerechte Weiterentwicklung sichern.  
An der Förderung haben sich neben dem Land auch der Landkreis, die Kommune und der 
Träger der Maßnahme angemessen zu beteiligen. 

 
Der Landkreis Havelland erhält Zuwendungen für die Förderung von 28 Stellen.  
Im Rahmen eines strukturierten Prozesses wurden im IV. Quartal 2005 alle Stellen neu 
ausgeschrieben und durch den Jugendhilfeausschuss vergeben. 25 Stellen wurden an freie 
Träger vergeben sowie drei Stellen an öffentliche Träger.  
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Die Stellen sind in folgenden Handlungsfeldern eingesetzt: 
 

- Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit /offene Jugendarbeit  8 Stellen 
 

- Schulsozialarbeit       7 Stellen  
 

- Streetwork        5 Stellen 
 

- Mobile Jugendarbeit/ Jugendkoordination    2 Stellen   
 

- -offene Jugendarbeit/ Jugendkoordination    2 Stellen  
 

- Jugendarbeit im Sport       2 Stellen 
 

- Jugendkoordination im ländlichen Raum    1 Stelle 
 

- Jugendkulturarbeit       1 Stelle 
 
Zur notwendigen qualitativen Weiterentwicklung der vorhandenen geförderten Maßnahmen 
bzw. zur Schaffung wirksamer neuer Angebote hat das Jugendamt eine Konzeption zur 
Optimierung der Steuerung der Jugendarbeit  erarbeitet. Die Konzeption ist seit 2004 
Grundlage der Kinder- und Jugendarbeit. Sie wird in den Arbeitsgemeinschaften nach § 78 
SGB VIII und in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt im Ergebnis von Erfahrungen und 
aktuellen Erkenntnissen laufend überarbeitet bzw. fortgeschrieben. Die Konzeption ist zugleich 
eine wesentliche Grundlage und Orientierung für die Tätigkeit der PKR-Stelleninhaber. 
 
Die Konzeption beinhaltet unter anderem eine Zielvereinbarung als 
Hauptsteuerungsinstrument der praktischen Arbeit. Sie wird zwischen dem Jugendamt und den 
Trägern für die Arbeit jeder PKR- Stelle abgeschlossen und ist Bestandteil des 
Zuwendungsbescheides (siehe Anlage 3). 
 
Bei Vergabe der PKR-Stellen Ende 2006 /Anfang 2007 wurden im Zuwendungsbescheid 
teilweise Auflagen erteilt, die es für den PKR-Stelleninhaber bis Mitte 2007 zu erfüllen gilt (siehe 
Anlage 4). Zeigt sich bei der Auswertung des Evaluationsgespräches, durchzuführen im 
Sommer 2007, und beim Berichtswesen, dass Auflagen nicht oder nur teilweise erfüllt wurden, 
wird die Weiterbeschäftigung des PKR-Stelleninhabers mit Ablauf des Jahres 2007 beendet. 
 
Daran anknüpfend wird im Jahr 2007 im Rahmen des Berichtswesens eine Evaluation  
stattfinden. Sie soll die Wirkungen der geleisteten Jugendarbeit transparent und messbar 
darstellen und den Prozess einer zukünftig in allen Bereichen der Kinder- und Jugendarbeit 
greifenden ziel- und wirkungsorientierten Sozialarbeit voranbringen.  
 
Des Weiteren werden derzeit Überlegungen zu veränderten Finanzierungsformen der PKR- 
Stellen  angestellt. Grund ist, dass für die weitere Förderung der PKR- Stellen für das Jahr 2009 
bislang nur eine Absichterklärung des Landes Brandenburg vorliegt; für die Folgejahre gibt es 
keine Hinweise oder Erklärungen. Der Jugendhilfeausschuss hat eine Arbeitsgruppe, 
bestehend aus Vertretern des Jugendhilfeausschuss und der Verwaltung des Jugendamtes 
eingesetzt, um rechtzeitig erforderliche und fachlich umsetzungsreife Lösungen vorschlagen zu 
können. 
 
Um den Rahmen des Jugendförderplanes an dieser Stelle einzuhalten, soll das o. g. 
Instrumentarium der Steuerung der Kinder- und Jugendarbeit im Jugendförderplan 2008 
detailliert vorgestellt werden. 
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4  Finanzielle Aufwendungen für die Leistungsbereic he  

gemäß §§ 11 – 14 SGB VIII 
 
4.1      Aufwendungen des örtlichen Trägers der öff entlichen Jugendhilfe 
 
In der Haushaltssatzung des Jahres 2007 sind für Maßnahmen nach den §§ 11 bis 14 SGB VIII 
die nachstehend aufgeführten Mittel eingestellt: 
 

Aufgabenbereiche 2007 
(in €) 

Ferienfahrten 3.500,00 
Kinder- und Jugenderholung 12.500,00 
Internationaler Jugendaustausch Durch den JHA Festlegung im 

05/07 nach Maßgabe 
verfügbarer Haushaltsmittel 

Förderung von Initiativgruppen 0,00 
Außerschulische Jugendarbeit /  
Jugendpflege 12.000,00 
Erzieherischer Kinder- und  
Jugendschutz 

 
6.000,00 

Die endgültige Ausstattung wird 
durch JHA im 05/07 nach 

Maßgabe verfügbarer 
Haushaltsmittel definiert 

Sachkosten zur Durchführung der offenen Jugendarbeit 4.500,00 
Landespersonalstellenprogramm (PKR) 283.700,00 

 
gesamt:  

 
322.200,00 
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4.2 Finanzierung der Jugendarbeit und Jugendsoziala rbeit in den Ämtern, Städten und Gemeinden des Land kreises Havelland 
 

 Personalkosten 
in € 
2006 

Sachkosten 
in € 
2006 

Personalkosten 
in € 
2007 

Sachkosten 
in € 
2007 

Personalkosten 
in € 

Folgejahre 

Sachkosten 
in € 

Folgejahre 

Gemeinde Brieselang 
Gemeinde Bredow 
Gemeinde Brieselang 
 

60.100,00 
  8.800,00 

  51.300,00 
  
 

14.100,00 
 
 
 
 

58.000,00 
  14.000,00 
44.000,00 

  
 

10.100,00 
2.000,00 
8.100,00 

   
 

Weiterführung der 
Zuschüsse für die 

Folgejahre wie 2007 

Weiterführung der 
Zuschüsse für die 

Folgejahre wie 2007 
 

Gemeinde Dallgow- Döberitz 
 
 

 
Die Zahlen für die 

folgenden 
Gemeinden/Städte/ 
Ämter werden noch 

ergänzt 

               

Stadt Falkensee 
 

 
  

 
  

   
  

 
 

 
 

Stadt Friesack  
 
 
 
 

 
       
 

 
 
 
 
 

      
 

 
 
 

 

Stadt Ketzin       
 
 
 
 

Gemeinde Milower Land 
 
 

      

Stadt Nauen 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Amt Nennhausen 
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 Personalkosten 
in € 
2006 

Sachkosten 
in € 
2006 

Personalkosten 
in € 
2007 

Sachkosten 
in € 
2007 

Personalkosten 
in € 

Folgejahre 

Sachkosten 
in € 

Folgejahre 

Stadt Premnitz 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Stadt Rathenow  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Amt Rhinow 
 
 

      

Gemeinde Schönwalde-Glien 
 
 
 

      

Gemeinde Wustermark 
 
 

   
 

   

 

Landkreis gesamt 
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4.3       Finanzplan zum Jugendförderplan 2007 

 

Der Finanzplan enthält alle Aufwendungen des Landkreises Havelland sowie die Zuschüsse 
des Landes Brandenburg für den Bereich der Kinder- und Jugendarbeit/ Jugendsozialarbeit 
gemäß §§11 -14 SGB VIII. 
 

Aufgabenbereiche  Plan 2007 
(in €)  

Zuweisung vom Land 
Außerschulische Bildung 
(4511.7635) 

0,00 

Förderung von Beratungsangeboten 
(4070.4165) 

6.500,00 

Kinder- und Jugenderholung 
(4512.7622) 

12.500,00 

Ferienfahrten 
(4531.7627) 

3.500,00 

Internationaler Jugendaustausch 
(4513.7623) 

Durch den JHA Festlegung im 05/07 nach 
Maßgabe verfügbarer Haushaltsmittel  

Zuweisungen vom Land 
Internationaler Jugendaustausch 
(4513.7675) 

0,00 

Förderung von Initiativgruppen 

(4515.7626) 

0,00 

Außerschulische Jugendarbeit / Jugendpflege 
(4515.7633) 

12.000,00 

Zuweisung vom Land für Jugendkulturförderung 
(4515.7695) 

100,00                                       

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14) 
(4525.7628) 

6.000,00 
Die endgültige Ausstattung wird durch JHA im 

05/07 nach Maßgabe verfügbarer 
Haushaltsmittel definiert 

Landespersonalstellenprogramm (PKR) 
(4701.7184) 

283.700,00* 

Zuweisung vom Land zum 
Landespersonalstellenprogramm (PKR) 
(4701.7185) 

218.000,00* 

Sachkosten zur Durchführung der offenen 
Jugendarbeit  
(4701.5700) 

4.500,00 

Zuschuss für Eigeninitiative und Selbsthilfe in der 
Jugendarbeit 
(4515.7655) 

100,00 

Zuweisung vom Land zur Umsetzung 
Handlungskonzept „Tolerantes Brandenburg“ 

(4515.7605) 

5.000,00 

 
gesamt:  

551.900,00 

 
 
Für die Folgejahre sind in der mittelfristigen Finanzplanung dem Planansatz 2007 
entsprechende Finanzvolumen vorgesehen. Die Ansätze werden im Rahmen der jährlichen 
Haushaltssatzung der Jahre 2008 bis 2010 jeweils verbindlich und nach Maßgabe vorhandener 
finanzieller Gestaltungsspielräume durch den Kreistag beschlossen. 


